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Artikel 40: Das Haushaltsverfahren der Union

Das Europäische Parlament und der Rat stellennehmen gemeinsam auf der Grundlage eines
Vorentwurfs Vorschlag der Kommission 1 gemäß den Modalitäten des Artikels W (ex-Artikel 272
EGV, Teil II der Verfassung) den jährlichen Haushaltsplan der Union aufan.

Der Haushaltsplan der Union wird unter Einhaltung der mehrjährigen Finanziellen Vorausschau
nach Artikel Y (Teil II der Verfassung) aufgestellt.

Explanation:

Grundsätzlich zu den Artikel 38-40: Die Artikelentwürfe beziehen sich auf Teil I der
Verfassung und beinhalten die grundlegenden Bestimmungen zur Finanzverfassung der
Union Da diese Bestimmungen eng mit der konkreten Ausgestaltung insbesondere der
Entscheidungsverfahren im Finanzbereich verbunden sind, die in einem Teil 2 des
Verfassungsentwurfs festgelegt werden sollen, kann eine abschließende Beurteilung der
Entwürfe erst im Gesamtkontext erfolgen.

Zu Artikel 40: Anlehnung an den bisherigen Wortlaut des EGV. Ein Initiativrecht der
Kommission ist in diesem Bereich nicht vorgesehen.

                                                
1 Die Formulierung "auf Vorschlag der Kommission" greift nicht den Abstimmungsregeln im

Rat vor, die Gegenstand der "Modalitäten des Artikels W" sein werden. Die sich aus dem
Initiativrecht der Kommission ergebenden Wirkungen sollen nicht auf das Haushaltsverfahren
ausgedehnt werden.


